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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
Sankt Augustin-Markt 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 

Dienststelle 
FB 6 Stadtplanung und Bauordnung, 
Liegenschaften, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Dombrowski 
Zimmer: 

312 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 418 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77418 
E-Mail-Adresse: Reiner.Dombrowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen im 
Rat der Stadt Sankt Augustin  
und Herrn Austria-Zink 
im   H a u s e  

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags und donnerstags: 
7.30 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs: 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr, 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            6/10/2-Do.      17.11.2011 
 
 
 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.11.2011, DS-Nr. 11/0474 für 
den Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss am 09.11.2011; 
Evaluierung der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Meerstraße und Niederplei-
ser Straße 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die mit Schreiben vom 14.11.2011 gestellten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
 
1. Frage: 
Wie bewertet die Verwaltung den Erfolg der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
in der Niederpleiser Straße und der Meerstraße im Hinblick auf das Ziel der Ge-
schwindigkeitsreduzierung? 
 

Antwort der Verwaltung: 
Bislang konnten, aufgrund eines defekten Messgerätes, keine Nachheruntersuchun-
gen zum Geschwindigkeitsverhalten in beiden Straßen erfolgen. Dies wird kurzfristig 
nachgeholt. 
Für die in der Niederpleiser Straße eingebauten Plateaus kann nach eigenen Beo-
bachtungen und Äußerungen der Anwohner die Wirksamkeit bestätigt werden. 
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2. Frage: 
Wie bewertet die Verwaltung die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, insbeson-
dere des alternierenden Parkens, im Hinblick auf die Verkehrssicherheit von 
Radfahrern und Fußgängern? 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Verwaltung sieht beim alternierenden Parken im Hinblick auf die Sicherheit von 
Fußgängern und Radfahrern keine negative Veränderung gegenüber der Ausgangssi-
tuation. Weitere Erkenntnisse kann die Auswertung der vorgesehenen Geschwindig-
keitsmessungen ergeben. 
 
 
3. Frage: 
Wie bewertet die Verwaltung die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Meer-
straße im Hinblick auf die Nutzung durch Linienbusse? 
 

Antwort der Verwaltung: 
Das alternierende Parken im Bereich der Meerstraße wurde vor der Umsetzung mit 
der RSVG und dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. Nach Aussagen der RSVG gibt es 
keine Behinderungen des Linienverkehrs. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus Schumacher 


